





































	Anlage 1 (zu den §§ 4 und 5) Sektoren 
	Anlage 2 (zu § 4) Zulässige Jahresemissionsmengen für die Jahre 2020-2030 
	(Die Änderungen der Jahresemissionsmengen des KSG 2021 gegenüber dem KSG 2019 sind fett und rot gesetzt, Streichungen sind rot und durchgestrichen dargestellt) 

